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II/B Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte auf 

Grundlage des § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 16.05.2022 bis einschließlich 

24.06.2022.  
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II/B 1.: Deutsche Bahn AG  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 1  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträgerin weiterge-

leitet.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme  
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II/B 2.: EVL- Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 2  

Der Hinweis bzgl. der nicht Überbauung bestehender Leitungen wird zur Kenntnis ge-

nommen und an die Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme 

 
  



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 50 

 

II/C Äußerungen der städtischen Dienststellen  

Die Beteiligung der städtischen Dienststellen erfolgte in der Zeit vom 16.05.2022 bis 

einschließlich 24.06.2022 parallel zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange auf Grundlage des § 4 (2) BauGB.  
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II/C 1.: Fachbereich (FB 36) Ordnung und Straßenverkehr – Ordnungs- und Ge-
werbeangelegenheiten – i. A. Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD)/Luftbildauswertung  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 1  

Der Bebauungsplan enthält einen entsprechenden Hinweis. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme 
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II/C 2.: Fachbereich (FB 36) Ordnung und Straßenverkehr  
– Verkehrslenkung/-sicherung  

 

  

a)  

b)  
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c)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 2  

Zu a) Das durch die Planung verursachte Verkehrsaufkommen ist in der zum Bauleit-

planverfahren erstellten Verkehrsuntersuchung auf Grundlage des technischen 

Regelwerks „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietsty-

pen“ (2006) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV e. V.) ermittelt worden. In Abstimmung mit dem Fachbereich 66 (Abt. 660 

Verkehrs- und Straßenbauplanung) sind unter Berücksichtigung der vorgenann-

ten Richtlinie auch hohe Belastungszahlen (sogenanntes Worst-Case-Szenario) 

bei dem Verkehrsaufkommen für die Betrachtung herangezogen worden. Dar-

über hinaus empfiehlt die Verkehrsuntersuchung für die Kita 16 – 23 Stellplätze 

und beurteilt die vorhandenen 20 als ausreichend. Auch die Stellplatzanzahl des 

Appartementgebäudes für betreutes Wohnen beurteilt die Verkehrsuntersu-

chung als „stark auf der sicheren Seite“.  

Wenn keine Verkehrsuntersuchung vorliegt, wird zur Herstellung der notwendi-

gen Stellplätze bei der Stadt Leverkusen die Stellplatzsatzung (seit dem 

08.10.2021 rechtskräftig) herangezogen. Gemäß der Stellplatzsatzung müsste 

die Kita nur zehn Stellplätze nachweisen (Anlage 1 der Stellplatzsatzung – Punkt 

8.1), tatsächlich kann die Kita die doppelte Anzahl vorweisen. Das Appartement-

gebäude für betreutes Wohnen bietet gemäß der Stellplatzsatzung ebenfalls 

ausreichend Stellplätze.  

Die Verkehrsuntersuchung kommt klar zu dem Ergebnis, dass der Parkdruck in 

der „Geschwister-Scholl-Straße“ durch die Planung nicht weiter erhöht wird.  

Zu b) Mit der Interpretation des zweiten Absatzes auf Seite 17 der Verkehrsuntersu-

chung konfrontiert (selbständiges Gehen zum Kita-Eingang), hat der Verfasser 

der Untersuchung auf Nachfrage deutlich gemacht, hier missverstanden worden 

zu sein. Hauptsächlich geht es bei diesem Sachverhalt um die Einschätzung der 

mittleren Verweildauer der mit dem PKW ankommenden Eltern. Die beschrie-

bene Situation war nur beispielhaft für eine mittlere Verweildauer des Eltern-

PKW genommen worden (sprich: das eingeübte und auch mal das außerplan-

mäßige Morgenritual mit dem Kind/den Kindern). Ältere Kinder brauchen weniger 

Zeit, jüngere erfahrungsgemäß etwas länger. Im Resultat ging es dem Verfasser 

um die Beschreibung einer PKW-Verweildauer von etwa fünf Minuten.  

Der weiteren Argumentation, dass wegen der Stellplatzsuche beider Planvorha-

ben in der „Geschwister-Scholl-Straße“ ein Verkehrschaos entsteht, kann der 

Untersuchungsverfasser nicht folgen. Die Verkehrssimulation lässt die Entste-

hung chaotischer Verhältnisse nicht erkennen.  
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In der Verkehrsuntersuchung wird auf Seite 16 festgehalten, dass aufgrund der 

– zum heutigen Bestand – ähnlichen Zufahrtssituation voraussichtlich kein seit-

licher Stellplatz in der „Geschwister-Scholl-Straße“ entfallen wird. Der Entfall ei-

nes Stellplatzes (eine Fahrzeuglänge) ist aber nicht ganz auszuschließen.  

Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen vorhabenbezogenen Plan 

handelt und sich die Vorhabenträgerin zur Umsetzung gemäß Planzeichnung 

verpflichtet, gibt es keinen Anlass zur Spekulation um einen größeren Flächen-

bedarf der Zufahrt für das Gebäude des betreuten Wohnens.  

Zu c) Erfahrungswerte – als subjektive Wahrnehmung – halten keiner rechtlichen Prü-

fung stand. Die Verkehrsuntersuchung basiert auf Grundlage anerkannter Fach-

methoden. Hierbei sind Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen und 

Verkehrswesen (FGSV) herangezogen sowie für die Simulation der Verkehre 

(Leistungsfähigkeitsnachweis) das Programm KNOBEL der Firma BPS GmbH 

(Ettlingen) verwendet worden. Die Untersuchung kommt zu der Einschätzung, 

dass die Kindertagesstätte 16 – 23 vorhalten sollte. Diese fachliche Einschät-

zung liegt zwar unter der in der Stellungnahme II/C 2 geforderten Anzahl, ist aber 

doppelt so hoch wie der Richtwert der städtischen Stellplatzsatzung (im Sinne 

der angestrebten Mobilitätswende). Die vorgesehenen 20 Stellplätze der Kita 

werden von der Untersuchung als ausreichend erachtet. Es ist davon auszuge-

hen, dass eine erneute Überprüfung der in Stellungnahme aufgeführten Punkte 

(auch von anderen Fachpersonen) zu gleichen Ergebnissen führen wird und da-

her nicht sinnvoll ist.  

Im Rahmen interdisziplinärer Gespräche zwischen den Fachabteilungen „Stra-

ßenverkehr – Sachgebiet Verkehrslenkung“, „Verkehrs- und Straßenbaupla-

nung“ und „Städtebauliche Planung“ ist von der erstgenannten Stelle der emp-

fehlende Charakter der Stellungnahme II/C 2 betont worden.  

Hier (in der Abwägung) wird ausdrücklich festgehalten, dass die geäußerten Sor-

gen um die künftige Situation in der „Geschwister-Scholl-Straße“ durchaus nach-

zuvollziehen sind und die Stadtverwaltung die Entwicklung im Fokus behalten 

wird.  

Sollten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Planung in der Praxis doch 

problematische Situationen in der „Geschwister-Scholl-Str.“ entstehen, ist es an-

gedacht eine Regelung für den Stellplatzbereich des nahen Graf-Galen-Platzes 

zu finden um dort kurzzeitig den PKW abstellen zu können. Von dort sind es etwa 

zwei bis drei Gehminuten zur geplanten Kita.  
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Mögliche Ausweichstellplätze im Nahbereich – Kartengrundlage: Geobasis.NRW 2022, ohne Maßstab.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, den Bedenken wird – wie im Abwä-

gungsvorschlag ausgeführt – nicht gefolgt.  

  

Plangebiet 

(Kita) 

Kurzzeitparken 
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II/C 3.: Fachbereich Soziales (FB 50)  

 

 
  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 3  

Geplant ist keine Tagespflegeeinrichtung im klassischen Sinne, sondern ein frei finan-

ziertes Wohnen mit einer Tagesbetreuung für die Bewohner des Objektes. Das Objekt 

unterliegt somit nicht den Abstimmungsverfahren des Landespflegegesetzes. Der 

missverständliche Begriff „Tagespflegeeinrichtung wurde in den Bebauungsplanunter-

lagen durch den Begriff „Tagesbetreuung“ redaktionell ausgetauscht. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 4.: Fachbereich Umwelt (FB 32)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 4 

 

1. Natur- und Landschafts-/Artenschutz 

Bereits heute besteht ein Trampelpfad in Teichufernähe, der von Osten und 

Westen jeweils auf das Grundstück führt. Das Vorhabengrundstück liegt nicht 

innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Geplant ist der Ausbau und die Her-

richtung eines Weges innerhalb des Vorhabengebietes, mit der Umsetzung der 

Planung ist auch eine spätere Herstellung einer Wegeverbindung zwischen den 

bestehenden Trampelpfaden vorgesehen. In das Landschaftsschutzgebiet 

greift die Planung nicht ein.  

 

Punkt 2 – 7: Fehlanzeige 

 

8. Untere Abfallwirtschaftsbehörde  

I. Ver- und Entsorgung  

Zwischenzeitlich hat es eine Abstimmung zwischen der Vorhabenträgerin 

und der Stellungnahmengeberin gegeben. Der Standplatz der Abfallbehäl-

ter für das Gebäude „Betreutes Wohnen“ ist in der Größe ausreichend, 

kann jedoch ggf. um weitere Container erweitert werden. Die Abfallentsor-

gung weicht zwar hinsichtlich der Entfernung vom Standplatz zur Straße 

(Ort der Abholung) von den nach §16 (2) AES vorgegebenen 15 m ab, 

jedoch wurde mit dem Betreiber der Einrichtung vereinbart, dass die Con-

tainer jeweils zum Abholtag eigenverantwortlich zu einer gezeichneten 

Fläche auf dem Grundstück direkt an der Straße verbracht und auch wie-

der abgeholt werden.  

Aus Platzgründen und der optischen Wirkung ist eine geeignete dauer-

hafte Aufstellfläche an der Straße nicht umsetzbar.  

II. Entsorgung und Aushubmassen  

Der Hinweis zur Separation in Haufenwerke bei der Begleitung der Boden-

arbeiten wird an die Vorhabenträgerin weitergeleitet und berücksichtigt.  

III. Abbruch von Gebäuden  

Der Hinweis über die Abbrucharbeiten werden zur Kenntnis genommen 

und an die Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die in der Stellungnahme genannten Umweltbelange sind in der Planung gemäß vor-

stehendem Abwägungsvorschlag hinreichend berücksichtigt.  
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II/C 5.: Feuerwehr (FB 37)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 5  

Die Hinweise zum Brandschutz werden an die Vorhabenträgerin weitergeleitet und bei 

der Planung berücksichtigt.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme. 
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II/C 6.: Stadtgrün (FB 67)  

 

 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 6  

a) Die Planzeichnungen wurden entsprechend überarbeitet.  

b) Die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend der Stellungnahme redaktio-

nell überarbeitet. Bzgl. der Fassadenbegrünung wurde eine entsprechende Fest-

setzung im Bebauungsplan getroffen.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Anregungen und Überarbeitungshinweisen wird gefolgt. Die Bebauungsplanun-

terlagen werden entsprechend angepasst.   
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II/C 7.: Technische Betreibe der Stadt Leverkusen, AöR (FB 69)  

 

a) 
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b) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 7 

a) Die Überarbeitungshinweise wurden an die Gutachter weitergegeben und die Un-

terlagen entsprechend überarbeitet bzw. angepasst.  

b) Zu den angesprochenen Punkten hat es am 09.08.2022 eine Abstimmung zwi-

schen den TBL und den Fachgutachtern gegeben. Daraufhin sind die in der Stel-

lungnahme genannten Punkte B1/B2/B3 in den Ausarbeitungen überarbeitet wor-

den.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Überarbeitungshinweisen wird gefolgt. Die beschriebene Unterlage ist entspre-

chend angepasst.  
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Fehlanzeigen  

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Fehlanzeige gemeldet:  

- Bezirksregierung Köln Dezernat 35.4 - Denkmalschutz  

- Bezirksregierung Dezernat 52 - Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz- einschließ-

lich anlagenbezogener Umweltschutz  

- Polizeipräsidium Köln  

- Ericsson Services GmbH  

- Westnetz GmbH  

- Deutsche Telekom Technik GmbH  

- Bezirksregierung Köln Dezernat 54 – Gewässerentwicklung  

- Gascade Gastransport GmbH 

- Bezirksregierung Köln Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung  

- Stadt Mohnheim am Rhein  

- Stadt Bergisch Gladbach  

- PLEdoc GmbH  

- WSW Energie & Wasser AG  

- BIL – Die Leitungsauskunft, Teilnehmer: Amprion  

- BIL – Die Leitungsauskunft, Teilnehmer: Currenta  

- Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  

- Nahverkehr Rheinland GmbH  

- IHK - Industrie- und Handelskammer zu Köln  

- Rheinisch-Bergischer Kreis Amt 67 - Planung und Landschaftsschutz  

- Stadt Burscheid  

- Wupperverband  

Folgende städtische Dienststellen haben Fehlanzeige gemeldet:  

- Gleichstellungsbüro  

- Fachbereich Recht und Vergabestelle (FB 30)  

- Fachbereich Baudezernat (FB 60)  

- Fachbereich Digitalisierung (FB 4)  

- Fachbereich Kataster und Vermessung (FB 62)  

- Fachbereich Schulen (FB 40)  

- Fachbereich Kinder und Jugend (FB 51)  

- Fachbereich Tiefbau (FB 66)  

- Fachbereich Finanzen (FB 20)  

- Fachbereich Sportpark Leverkusen SPL (FB 52)  
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